
 

 

Satzung 
zur Änderung der Friedhofssatzung 

für den Friedhof 
der Ev. Kirchengemeinde Broich-Saarn 

 
vom 08.07.2019 

 
 

§ 1 
 
Die Friedhofssatzung für den Ev. Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Broich-Saarn vom 
07.08.2012 wird wie folgt geändert: 
 

1. § 2 Abs 2. enthält folgenden Wortlaut 

„Ferner werden auf ihm bestattet:  
          a) verstorbene Gemeindeglieder anderer evangelischer Kirchengemeinden, 

b) verstorbene Angehörige solcher Religionsgemeinschaften, die zur 
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland gehören“ 

 

2.  § 9 Abs. 4 enthält folgenden Wortlaut: 

 „Auf dem Friedhof werden Nutzungsrechte vergeben an: 

a) Reihengrabstätten für Erdbestattungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften 

b) Reihengrabstätten für Urnenbeisetzungen mit zusätzlichen 
Gestaltungsvorschriften 

c) Wahlgrabstätten für Erdbestattungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften 

d) Wahlgrabstätten für Erdbestattungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 

e) Wahlgrabstätten für Urnenbeisetzungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften 

f) Wahlgrabstätten für Urnenbeisetzungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften“ 

 

3. § 9 Abs. 8 enthält folgenden Wortlaut:  

„Das Nutzungsrecht kann entschädigungslos mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden, wenn die in der Friedhofsgebührensatzung festgesetzten Gebühren nicht 
entrichtet werden. Der Widerruf des Nutzungsrechts setzt voraus, dass die Beitreibung 
der Gebühren im Wege des Verwaltungszwangsverfahrens erfolglos durchgeführt 
worden ist. In diesem Fall ist die nutzungs-berechtigte Person verpflichtet, für die 
Unterhaltung der Grabstätte bis zum Ende der ursprünglich festgesetzten 



Nutzungszeit eine Gebühr zu entrichten. Im Übrigen finden § 9 Absatz 7, § 28 Absatz 2 
und 3 Anwendung.“ 

4.  § 9 Abs. 9 enthält folgenden Wortlaut:  

„Auf Antrag der nutzungsberechtigten Person kann die Friedhofsträgerin das 
Nutzungsrecht entschädigungslos mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. In diesem 
Fall ist die nutzungsberechtigte Person verpflichtet für die Unterhaltung der 
Grabstätte bis zum Ende der ursprünglich festgesetzten Nutzungszeit eine Gebühr zu 
entrichten. Im Übrigen finden § 9 Absatz 7, § 28 Absatz 2 und 3 Anwendung.“ 

5.  § 9 Abs. 10 enthält folgenden Wortlaut: 

„Die Bestimmungen der Absatz 7 und 9 gelten nicht für Reihen- und 
Wahlgemeinschafts-grabstätten nach § 12 und § 13 dieser Satzung.“ 

6. § 10 Abs. 3 enthält folgenden Wortlaut: 

„Die Ruhezeit für Urnenbeisetzungen beträgt 20 Jahre.“ 

7. § 12 Abs. 6 enthält folgenden Wortlaut: 

„Die Nutzungszeit von Wahlgrabstätten für Erdbestattungen wird auf 25 Jahre, die für 
Urnenbeisetzungen auf 20 Jahre festgesetzt.“ 

8.  § 12 Abs. 11 enthält folgenden Wortlaut: 

„Zusätzlich werden Wahlgemeinschaftsgrabstätten für bis zu zwei Gräber eingerichtet. 
Ein Grab in einer Wahlgemeinschaftsgrabstätte für Erdbestattungen darf nur mit 
einem Sarg belegt werden. Ein Grab in einer Wahlgemeinschaftsgrabstätte für 
Urnenbeisetzungen darf nur mit einer Urne belegt werden. An diesen Grabstätten 
werden Nutzungsrechte vergeben. Die Anlage und Unterhaltung erfolgt für die Dauer 
der Nutzungszeit durch die Friedhofsträgerin. Die Friedhofsträgerin legt auf jede 
Grabstätte eine einheitliche Grabplatte oder errichtet eine Gemeinschaftsstele. Als 
Inschrift werden Vor- und Nachname sowie Geburts- und Sterbedatum der 
Verstorbenen aufgenommen. Außer der von der Friedhofsträgerin aufgelegten 
Grabplatte darf kein weiteres Gedenkzeichen aufgestellt werden. Ein Anspruch, die 
Grabstätte individuell zu pflegen und zu gestalten sowie Grabschmuck auf der 
Grabstätte abzulegen, besteht nicht. Die Friedhofsträgerin kann eine besondere Stelle 
ausweisen, an der Grabschmuck abgelegt werden kann. Die Friedhofsträgerin behält 
sich vor, den Grabschmuck von der besonderen Stelle in regelmäßigen Abständen zu 
entsorgen. Sofern Grabschmuck an einer nicht besonders ausgewiesenen Stelle 
abgelegt wird, wird vor jeder Unterhaltungsmaßnahme dieser Grabschmuck von der 
Friedhofsträgerin abgeräumt und entsorgt. Eine Bestattung in den vorgenannten 
Grabstätten kann nur auf schriftlichen Antrag erfolgen. Ein Anspruch auf Bestattung in 
diesen Grabstätten besteht nicht.“ 

9.  § 12 Abs. 12 wird gestrichen 

 



10.  § 21 enthält folgenden Wortlaut: 

 

„§ 21 Herrichtung und Instandhaltung der Grabstätten 

(1) Jede Grabstätte ist spätestens sechs Monate nach dem Erwerb des Nutzungsrechts 
sowie nach jeder Bestattung für die Dauer des Nutzungsrechts so zu gestalten und an 
die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck erfüllbar ist und die Würde des 
Friedhofs gewahrt bleibt. Die Grabstätten sind gärtnerisch so zu bepflanzen, dass 
andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigt 
werden. Die Gehölze auf der Grabstätte dürfen eine Höhe von 1,50 m und die 
Grenzen der Grabstätte nicht überschreiten. Das Pflanzen von Bäumen ist nicht 
gestattet. 

(2) Die Abgrenzungen der Grabstätten zu Wegen und Anlagen werden von der 
Friedhofsträgerin aus einheitlichem Material angelegt. 

 
(3) Die Verwendung von Kunststoffen für die Grabgestaltung und als Grabschmuck ist 
untersagt.  

 
  (4)  Abfälle sind in den dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen. 
 

(5) Das Abdecken der Grabstätte mit Materialien, die die Belüftung und Bewässerung 
des Erdreiches verhindern, ist verboten. 

 
(6) Zweckentfremdete Behältnisse und Arbeitsgeräte dürfen nicht auf der Grabstätte 
aufbewahrt werden. 

 
(7) Das Aufstellen von Bänken und anderen Sitzgelegenheiten auf der Grabstätte ist 
genehmigungspflichtig. 
 
(8) Das Anbringen eines QR-Codes auf der Grabstätte, einschließlich Grabmal, muss 
der Friedhofsträgerin durch die nutzungsberechtigte Person im Vorhinein angezeigt 
werden. Die Anzeige muss Auskunft über die Gestaltung des QR-Codes und den 
Inhalt der hinterlegten Internetseite geben. Zusätzlich muss die nutzungsberechtigte 
Person schriftlich erklären, dass sie die Verantwortung für die Inhalte der hinterlegten 
Internetseite während der gesamten Nutzungszeit übernimmt. Verstoßen die Inhalte 
der hinterlegten Internetseite gegen die Satzungsregelungen, insbesondere gegen 
das christliche Empfinden oder verletzen sie die Würde des Ortes oder der 
verstorbenen Person, kann der QR-Code unverzüglich durch die Friedhofsträgerin auf 
Kosten der nutzungsberechtigten Person von der Grabstätte entfernt oder unlesbar 
gemacht werden.“ 

 
11. § 28 Abs. 3 enthält folgenden Wortlaut: 

„Abweichend von Absatz 2 verbleibt beim Widerruf des Nutzungsrechts gem. § 9 
Absatz 8 und 9 sowie § 22 Absatz 2 Friedhofssatzung das Grabmal auf der Grabstätte 
und kann von der Friedhofsträgerin mit Zustimmung der nutzungsberechtigten 



Person nach Ablauf der ursprünglich festgesetzten Nutzungszeit entschädigungslos 
entfernt und entsorgt werden. Die Friedhofsträgerin ist berechtigt, bereits zum 
Zeitpunkt des Widerrufs des Nutzungsrechts von der nutzungsberechtigten Person 
eine Gebühr für die Abräumung und Entsorgung des Grabmals zu erheben.“ 

12. § 28 Abs. 3 wird zu § 28 Abs. 4 

13. § 37 Abs. 2 enthält folgenden Wortlaut: 

„Öffentliche Bekanntmachungen oder Aufforderungen erfolgen im vollen Wortlaut 
durch Anschlag an der Bekanntmachungstafel auf dem Friedhof der Friedhofsträgerin 
in 45481 Mülheim, Voßbeckstraße 81 für die Dauer von einer Woche. Am ersten Tag 
des Anschlags wird im Internet auf den Anschlag hingewiesen. Mit diesem Hinweis 
beginnt die Bekanntmachungsfrist von einer Woche. Mit Ablauf der 
Bekanntmachungsfrist ist die Veröffentlichung vollzogen. Die jeweils gültige Fassung 
der Friedhofssatzung liegt zur Einsichtnahme bei der Friedhofsverwaltung Niederberg 
aus.“ 

 

§ 2 

 

Diese Satzung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tag nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft. 

 

 

Mülheim an der Ruhr, den 08.07.2019     

 

Siegel         Evangelische Kirchengemeinde Broich-Saarn 

      

 

 

                   (Unterschriften) 

 

 

 

Rosemarie Esser
Rechteck




